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Karl Bachl GmbH & Co. KG 

Deching 3 

94133 Röhrnbach  

 

Mauerwerk aus dreischaligen Leichtbeton-Plansteinen mit integrierter Wärmedämmung - 

bezeichnet als BACHL NeoStone Wärmedämmsteine - im Dünnbettverfahren 

  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-1053 vom 16. Januar 2015. 
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

04.04.2016 I 62-1.17.1-101/15 

über die Änderung, Ergänzung und 

Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 16. Januar 2015 
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ZU I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch folgende 

Bestimmungen ersetzt: 

 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. * 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

 
*
  Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Ländern wird der 16.10.2016 

angestrebt) können von der Bauaufsicht für Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung 
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden. 

 
Demgemäß wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für 
Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im 
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des Ü-Zeichens nicht mehr zulässig sein. 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt: 

 

1. Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von 
dreischaligen Leichtbeton-Plansteinen mit einer innen liegenden, durchgehenden Wärme-
dämmung (siehe z. B. Anlage 1) - bezeichnet als BACHL NeoStone Wärmedämm-
steine - (nachfolgend Wärmedämmsteine genannt) und eines 
Dünnbettmörtels - bezeichnet als SAKRET-Liapor-Plansteinkleber - und die Verwendung 
dieser Wärmedämmsteine mit dem SAKRET-Liapor-Plansteinkleber für Mauerwerk im 
Dünnbettverfahren (Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) nach DIN 1053-11 ohne 
Stoßfugenvermörtelung und für Mauerwerk im Dünnbettverfahren nach DIN EN 1996-1-12 
in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA3 und DIN EN 1996-24 in Verbindung mit 
DIN EN 1996-2/NA5 ohne Stoßfugenvermörtelung. 

  Die Wärmedämmsteine bestehen aus 175 mm breiten tragenden Plan-Vollblöcken aus 
Leichtbeton der Festigkeitsklasse 2 in der Rohdichteklasse 0,55; 0,60 oder 0,70 oder der 
Festigkeitsklasse 4 in der Rohdichteklasse 0,70; 0,75; 0,80 oder 0,90 sowie einer 40 mm 
dicken Putzträgerschale aus Leichtbeton der gleichen Rohdichteklasse, zwischen denen 
150 mm oder 210 mm breite Polystyrolformteile angeordnet sind. 

  Die Wärmedämmsteine werden mit einer Länge von 247 mm, einer Breite von 365 mm 
oder 425 mm und einer Höhe von 249 mm hergestellt. 

  Für die Herstellung des Mauerwerks darf nur der SAKRET-Liapor-Plansteinkleber nach 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden. 

  Die Bauart darf nur im Anwendungsbereich gemäß den in DIN 1053-11, Abschnitt 6.1, bzw. 
DIN EN 1996-36, Abschnitte 4.2.1.1 und 4.2.1.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA7, 
NCI zu 4.2.1.1 und 4.2.1.2, bestimmten Voraussetzungen für die Anwendung des 
vereinfachten Verfahrens bzw. der vereinfachten Berechnungsmethoden für den Nachweis 
der Standsicherheit bei Gebäuden verwendet werden. Des Weiteren müssen die Gebäude 
aus Brandschutzgründen der Gebäudeklasse 1, 2 oder 3 nach den Landesbauordnungen 
entsprechen und darüber hinaus eine maximale Höhe von 6,0 m bzw. 9,0 m im Bereich der 
Giebelwände aufweisen; erdberührte Wände sind stets in anderer Bauart unter Beachtung 
der geltenden Technischen Baubestimmungen auszuführen. 

  Die Bauart darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk 
verwendet werden. 

 
1
  DIN 1053-1:1996-11 – Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausführung -. Die Anwendung der Regelungen der 

Norm DIN 1053-1 gilt in den Ländern, in denen diese Norm als Technische Baubestimmung aufgeführt ist. 
2
  DIN EN 1996-1-1:2010-12 – Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: 

Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk - 
3
  DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und 

Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk - 
4
  DIN EN 1996-2:2010-12 – Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 2: Planung, 

Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk - 
5
  DIN EN 1996-2/NA:2012-01 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und 

Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk - 
6
  DIN EN 1996-3:2010-12 – Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Vereinfachte 

Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten - 
7
  DIN EN 1996-3/NA:2012-01 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und 

Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten - 
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  Die Bauart darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes Mauerwerk 
nach DIN EN 1996-1-12 verwendet werden. 

  Die Bauart darf nicht für Mauerwerk nach Eignungsprüfung, sondern nur als 
Rezeptmauerwerk verwendet werden. 

 

2. Abschnitt 3.1 wird wie folgt geändert. 

Die Abschnitte 3.1 (1) und 3.1 (2) erhalten folgende Fassung: 

(1) Es gelten die in Abschnitt 1 festgelegten Anwendungsbedingungen. 

Die konstruktive Durchbildung der Gebäude hat so zu erfolgen, dass der dämmende Teil 
und die Putzträgerschale außer durch ihr Eigengewicht nicht belastet werden; so dürfen 
Decken nur auf dem tragenden Teil aufliegen und Fenster und Türen grundsätzlich nur im 
tragenden Teil des Mauerwerks befestigt werden. 

Die Putzträgerschale ist am Wandfuß und über Öffnungen abzufangen. 

(2) Vertikale Dehnungsfugen sind im Abstand von maximal 9 m vom Festpunkt anzuordnen 
(maximale fugenlose Gesamtlänge des Gebäudes/des Wandabschnittes bei mittigem 
Festpunkt 18,0 m).  

Dehnungsfugen sind mit einer Breite von mindestens 10 mm auszuführen. 

 

3. Abschnitt 3.2.3 wird wie folgt geändert. 

a) Abschnitt 3.2.3.1 erhält folgende Fassung: 

3.2.3.1 Für die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-1 

in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA3, DIN EN 1996-1-1/NA/A127 und 
DIN EN 1996-1-1/NA/A228 sowie DIN EN 1996-36 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA7, 
DIN EN 1996-3/NA/A129 und DIN EN 1996-3/NA/A230 für Mauerwerk im Dünnbettverfahren 
(Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) ohne Stoßfugenvermörtelung, soweit in dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist. 

b) Die Abschnitte 3.2.3.3 und 3.2.3.4 werden gestrichen. 

 

4. Abschnitt 4.1.3 erhält folgende Fassung: 

4.1.3 Hinsichtlich des Erfordernisses der Anordnung von vertikalen Dehnungsfugen gilt 
Abschnitt 3.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.  

Uwe Bender  Beglaubigt 

Abteilungsleiter 

 
27

  DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung 

und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 
Mauerwerk ; Änderung A1 - 

28
  DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung 

und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes 
Mauerwerk ; Änderung A2 - 

29
  DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung 

und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten; Änderung A1 - 

30
  DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 – Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung 

und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte 
Mauerwerksbauten; Änderung A2 - 
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